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Anlage 

 

 

 
 

Ä n d e r u n g e n 

und 

E n t s c h l i e ß u n g 

zur 

Verordnung über die gute fachliche Praxis bei der 
Erzeugung gentechnisch veränderter Pflanzen  

(Gentechnik-Pflanzenerzeugungsverordnung - GenTPflEV) 

 

 

A 

Ä n d e r u n g e n 

 

1. Zu § 1 

§ 1 ist wie folgt zu fassen: 

"§ 1 

Anwendungsbereich 

Diese Verordnung regelt die Grundsätze der guten fachlichen Praxis im Sinne 
des § 16b Abs. 3 des Gentechnikgesetzes bei der erwerbsmäßigen Erzeugung 
gentechnisch veränderter Pflanzen." 

 

Begründung: 

§ 16b Abs. 6 GenTG ermächtigt die Bundesregierung, die Grundsätze der gu-
ten fachlichen Praxis im Sinne des § 16b Abs. 3 GenTG näher zu bestimmen. 
Das geschieht durch die GenTPflEV. § 16b Abs. 3 GenTG benennt die Berei-
che, die zur guten fachlichen Praxis gehören. Eine Herausnahme einzelner Be-
reiche (Umgang, Aufbringen, Anbau) könnte zu Missverständnissen führen. 
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2. Zu § 3 Abs. 1 Satz 3 - neu - und Abs. 1a - neu - 

§ 3 ist wie folgt zu ändern: 

a) Dem Absatz 1 ist folgender Satz anzufügen: 

"In der Mitteilung ist der Nachbar auf die Regelung des Absatzes 1a hinzu-
weisen und aufzufordern, dem Erzeuger innerhalb eines Monats mitzutei-
len, ob die benachbarten Flächen mit nicht gentechnisch veränderten Pflan-
zen bestellt werden, welcher Art diese Pflanzen angehören und welche Be-
wirtschaftungsform geplant ist." 

b) Nach Absatz 1 ist folgender Absatz 1a einzufügen: 

"(1a) Erhält der Erzeuger innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung beim Nachbarn nicht die erforderlichen Auskünfte, kann er davon aus-
gehen, dass der Nachbar keine Pflanzen derselben Art oder andere Aus-
kreuzungspartner auf benachbarten Flächen anbaut." 

 

Folgeänderung: 

§ 4 ist nach der Überschrift wie folgt zu fassen: 

"Der Erzeuger hat dafür zu sorgen, dass die Anbauflächen den in der Anlage zu 
dieser Verordnung für die jeweilige Pflanzenart aufgeführten Anforderungen 
entsprechen. Hierbei hat er die nach § 3 fristgerecht eingegangenen Angaben 
der Nachbarn zu berücksichtigen." 
 

Begründung: 

Zur Erhöhung der Rechtssicherheit wird die in § 16b Abs. 1 Satz 2 GenTG-E 
vorgesehene Regelung, dass der Erzeuger von zugelassenen gentechnisch ver-
änderten Pflanzen die Belange der Koexistenz nur insoweit beachten muss, als 
er auf Anfrage die dafür erforderlichen Auskünfte vom Nachbarn erhält, kon-
kretisiert. Es wird eine Frist für die Antwort der Nachbarn des GVO-Erzeugers 
eingeführt, damit dieser rechtzeitig vor der Aussaat die Bewirtschaftung seiner 
Flächen festlegen kann. Reagiert ein Nachbar nicht innerhalb eines Monats, 
tritt eine Vermutungswirkung ein. Die Nachbarn sind auf diese Rechtsfolge 
ausdrücklich aufmerksam zu machen. Zudem sollte der Nachbar mitteilen müs-
sen, welche Bewirtschaftungsform (konventionell oder ökologisch) er beab-
sichtigt. Im Übrigen dient die Änderung  der Klarstellung des Gewollten unter 
richtiger Verwendung der in § 2 definierten Begriffe und der entsprechenden 
Anpassung des § 4. 
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3. Zu § 5 Satz 1 

In § 5 Satz 1 ist das Wort "Naturschutzbehörde" durch das Wort "Behörde" zu 
ersetzen. 

 

Begründung: 

Die Länder bestimmen in eigener Zuständigkeit die Behörden, denen Aufgaben 
nach § 5 GenTPflEV zugewiesen werden. 

 

4. Zu § 5 Satz 3 - neu - 

Dem § 5 ist folgender Satz 3 anzufügen: 

"Sollten sich nach der Beantwortung der Anfrage nach Satz 1 aus naturschutz-
fachlicher Sicht Änderungen bezüglich des Schutzes besonderer Ökosysteme, 
Umweltgegebenheiten oder geografischer Gebiete ergeben, informiert die zu-
ständige Landesbehörde den Bewirtschafter über diese Änderungen." 

 

Begründung: 

Die Pflicht zur Nachfrage des GVO-Anbauers bei der Naturschutzbehörde ist 
auf die erste Aussaat beschränkt. Nachträglich eintretende Änderungen bzgl. 
der Ökosysteme, Umweltgegebenheiten etc. (z.B. neues FFH-Gebiet) bleiben 
dem Bewirtschafter unbekannt. Daher wird eine ergänzende, den Bewirtschaf-
ter nicht belastende Regelung vorgeschlagen, nach der die Landesbehörde den 
Bewirtschafter über entsprechende Änderungen informiert. 

 

5. Zu § 6 Satz 1 Nr. 1 

In § 6 Satz 1 Nr. 1 sind nach dem Wort "Behältnissen" die Wörter "oder sorg-
fältig abgedeckt" einzufügen. 

 

Begründung: 

Die Forderung nach geschlossenen Behältnissen ist nicht praxisgerecht, da z.B. 
bei Pflanzgut z.T. eine Belüftung sichergestellt werden muss. 
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6. Zu § 6 Satz 2, 

Satz 3 - neu - 

§ 6 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Satz 2 ist das Wort "Lagerräume" durch die Wörter "das gelagerte Ernte-
gut" zu ersetzen. 

b) Folgender Satz 3 ist anzufügen: 

"Wird das Erntegut auf der Fläche gelagert, die im Standortregister gemel-
det ist, so entfällt die Kennzeichnung." 

 

Begründung: 

Anstelle des Lagerraums soll das gelagerte Erntegut gekennzeichnet werden, 
da in einer Lagerhalle durchaus konventionelles und gentechnisch verändertes 
Erntegut gemeinsam, etwa getrennt durch eine Zwischenwand, gelagert werden 
kann. Außerdem sollte für die Kennzeichnung nicht entscheidend sein, ob sich 
das Erntegut in einem geschlossenen Lagerraum oder abgedeckt außerhalb ei-
nes solchen befindet. Wird das Erntegut direkt auf der Anbaufläche zwischen-
gelagert, kann dagegen die Kennzeichnung entfallen, da die Fläche im Stand-
ortregister eingetragen ist. 

 

7. Zu § 8 

§ 8 ist wie folgt zu fassen: 

"§ 8 

Bewirtschaftungsmaßnahmen 

Bei allen Bewirtschaftungsmaßnahmen einschließlich der Ernte sind Einträge 
von gentechnisch veränderten Organismen in fremde Grundstücke durch Wahl 
einer geeigneten Technik auf das Mindestmaß zu beschränken." 
 

Begründung: 

Nicht nur bei der Ernte, sondern bei sämtlichen Bewirtschaftungsmaßnahmen 
(z.B. Bestellung, Pflegearbeiten) kann es zu Einträgen in Nachbargrundstücke 
kommen. Durch die Erweiterung auf sämtliche Bewirtschaftungsmaßnahmen 
wird dieser Umstand berücksichtigt. 
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8. Zu § 12a - neu -  

Nach § 12 ist folgender § 12a einzufügen: 

"§ 12a 

Übergangsregelung 

Die §§ 3, 4 Satz 2 und § 5 sind erstmals ab dem 1. Oktober 2008 anzuwenden." 
 

Begründung: 

Wegen der Unsicherheit über den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung 
ist eine Übergangsregelung für die in den §§ 3 (Mitteilungspflicht), 4 (An-
passungspflicht) und 5 (Anfragepflicht) genannten Fristen von drei Monaten 
(vor der Aussaat oder Anpflanzung) bzw. einem Monat (nach Zugang der 
Mitteilung) notwendig. Diese Vorschriften sind in der Anbausaison 2008 
praktisch noch nicht umsetzbar.  

 

9. Zur Anlage Nr. 3 

In der Anlage sind in Nummer 3 nach dem Wort "Blüte" die Wörter "und durch 
Anlage einer Mantelsaat" einzufügen. 

 

Begründung: 

Um den Mindestabstand nach Nummer 2 Satz 1 und 2 der Anlage zu unter-
schreiten, ist das Entfernen der männlichen Blütenstände eine Voraussetzung. 
Durch das Anlegen einer Mantelsaat wird diese Maßnahme unterstützt. Dieses 
ist in Übereinstimmung mit der Richtlinie zur Durchführung von landwirt-
schaftlichen Wertprüfungen und Sortenversuchen des Bundessortenamtes, laut 
der die gesamte Prüfung mit einem Randstreifen der gleichen Pflanzenart zu 
umgeben ist. 

 

10. Zur Anlage Nr. 4 Satz 2 - neu - und Nr. 5 Satz 2 - neu -  

Die Anlage ist wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 4 ist nach Satz 1 folgender Satz 2 einzufügen: 

"Sofern Durchwuchsmais festgestellt wird, verlängert sich der Zeitraum der 
Überprüfung um jeweils ein Jahr." 
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b) Der Nummer 5 ist folgender Satz anzufügen: 

"Wenn Durchwuchsmais festgestellt wurde, darf die Anbaufläche frühes-
tens im zweiten auf die Feststellung des Durchwuchsmais folgenden Jahr 
mit nicht gentechnisch verändertem Mais bestellt werden." 

 

Begründung: 

Bisher wurde bei Mais davon ausgegangen, dass i.d.R. nicht mit Durchwuchs 
zu rechnen ist. In Nordrhein-Westfalen wurde in diesem Jahr nach einem sehr 
milden Winter auf einer Freisetzungsfläche in erheblichem Umfang Durch-
wuchsmais festgestellt, so dass es sachgerecht ist, dass die Fläche in einem sol-
chen Fall länger beobachtet werden muss.  
Nach der Feststellung von Durchwuchsmais auf einer Anbaufläche sollte die 
Phase, in der auf dieser Fläche kein Mais angebaut werden darf, entsprechend 
verlängert werden. 

 

 

 

B 

E n t s c h l i e ß u n g 

 

1. Der Bundesrat fordert den Bund auf, mit einer Verordnung schnellstmöglich 
sicherzustellen, dass auch die Belange der Imkerei beim Anbau von gentech-
nisch veränderten Pflanzen angemessen berücksichtigt werden. Der Geltungs-
bereich der vorliegenden Verordnung schließt die Imkerei nicht ein. Die Ko-
existenz beinhaltet jedoch nicht nur das Nebeneinander des GVO-Anbaus und 
konventionellen Pflanzen, sondern auch des GVO-Anbaus und der Imkerei. 
Hierfür sind gesonderte Regelungen erforderlich. 

 

2. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, konkrete und geeignete 
Maßnahmen zur Vermeidung von Auskreuzungen aus Anbauflächen mit gen-
technisch veränderten Pflanzen in Kulturen zum Zwecke der Vermehrung von  
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konventionellem oder ökologischem Saatgut in die Verordnung über die gute 
fachliche Praxis bei der Erzeugung gentechnisch veränderter Pflanzen oder 
entsprechende saatgutrechtliche Vorschriften aufzunehmen. 

 

Begründung: 

Mindestabstände zu Feldern, die der Saatgutvermehrung dienen, werden mit 
dem Hinweis auf fehlende Kennzeichnungsschwellenwerte für Saatgut in der 
Verordnung nicht festgelegt. Gegenwärtig sind Saatgutpartien ab einer Nach-
weisgrenze von 0,1 % entsprechend zu kennzeichnen. Auch die zu erwartenden 
Kennzeichnungsschwellenwerte dürften deutlich unter 0,9 % liegen. Der vor-
gesehene Abstand von 150 m von Anbauflächen mit gentechnisch veränderten 
Pflanzen zu Flächen mit konventionellem Anbau orientiert sich an dem Kenn-
zeichnungsschwellenwert von 0,9 % für Lebens- und Futtermittel. Auch bei 
Abständen von über 300 m zwischen Anbauflächen mit gentechnisch verän-
derten Pflanzen und Saatgutvermehrungsflächen ist zu befürchten, dass Anteile 
gentechnisch veränderter Organismen von mehr als 0,1 % möglich sind. Lägen 
die Vermehrungsflächen in einem Abstand von mehr als 300 m zu den Anbau-
flächen der gentechnisch veränderten Pflanzen, käme hinzu, dass die Saatgut-
vermehrer nicht über den GVO-Anbau informiert würden bzw. der GVO-An-
bau über die geplante Saatgutvermehrung keine Kenntnis erlangt, da die Defi-
nition der benachbarten Flächen nur solche im Abstand von 300 m einschließt. 

 

3. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung zu prüfen, 

a) inwieweit Nachbarflächen, bei denen nach § 16b Abs. 1 Satz 2 GenTG-E 
von den Vorgaben der guten fachlichen Praxis abgewichen worden ist, in 
die Überwachung nach § 10 GenTPflEV einbezogen werden sollten; 

b) ob der Bewirtschafter von Nachbarflächen, bei denen nach § 16b Abs. 1 
Satz 2 GenTG-E von den Vorgaben der guten fachlichen Praxis abgewichen 
worden ist, mit den Pflichten nach § 10 und § 12 GenTPflEV belastet 
werden sollen.  

 

 


